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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Hauptausschuss 09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, eine rechtliche Würdigung hinsichtlich der 

Überschneidung von Sitzungsterminen der Ausschüsse Kultur sowie des Ausschusses 

Wirtschaftsförderung und Beteiligungen/Werkausschüsse zu veranlassen. Dabei ist 

insbesondere die rechtliche Situation für den Fall darzustellen, wenn ein Stadtratsmitglied in 

zwei Ausschüssen Mitglied ist, für die zur gleichen Beratungszeit eingeladen wird und deshalb 

die kommunalrechtlich verfügte Teilnahme an einem Ausschuss nicht möglich ist. 

 

 

 

 

26.04.2017, gez. i.A. Bergmann   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion CDU 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2017 2018 2019 2020 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Seit Beginn der Wahlperiode wurde im Hauptausschuss mehrfach dargestellt, dass einem 

gewählten Stadtratsmitglied nicht die Möglichkeit geboten wird, an den Sitzungen der jeweils 

entsendeten Ausschüsse (Kulturausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 

Beteiligungen/Werkausschüsse) teilzunehmen. Die Sitzungen finden stets an den gleichen 

Beratungstagen statt und beginnen zum gleichen Zeitpunkt.  

 

Mit DS 2251/16 Festlegung aus der öffentlichen Sitzung HAS vom 25.10.2016 - TOP 5.1. 

Sitzungsplanung für das Jahr 2017 (Drucksache 1789/16) wurde keine zufriedenstellende Lösung 

erarbeitet. 
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